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RS OGH 1982/7/1 7Ob534/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1982

Norm

ABGB §905 IA

ABGB §1062

Rechtssatz

Bei Zusage einer Lieferung von sperrigem und schwerem Baumaterial "frei Baustelle" hat im Zweifel der Verkäufer

allein das Ausladen zu besorgen; bei Weigerung der Mithilfe gerät der Käufer nicht in Annahmeverzug.
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